
Das Studierendenwerk Düsseldorf sucht zum 01.08.2025 am Standort Krefeld Obergath:

Studentische Bistromitarbeiter/in (m/w/d)

Das Studierendenwerk Düsseldorf ist für die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Förderung von rund 60.000 Studierenden an den
vier staatlichen Düsseldorfer Hochschulen und Hochschule Niederrhein in Krefeld und Mönchengladbach und der Hochschule Rhein-
Waal zuständig. Wir bieten eine Vielzahl von Leistungen, die den Studierenden das Leben leichter machen.

Ihre Aufgaben

Verkauf von Speisen und Getränken
Zubereitung von Kaltspeisen
Erfahrung mit Kassenabrechnungssystemen erwünscht
Reinigungsarbeiten (Topfspüle / Küche / Ausgabe / Spülmaschine)
Einhaltung der Lebensmittel-, Gesundheits- und Hygnienevorschriften (HACCP)

Was wir Ihnen bieten

eine Vergütung nach Entgeltgruppe 1 TVöD (VKA) – 14,54 € brutto / Stunde
befristete Verträge pro Winter-, Sommersemester
Dienstkleidung (inkl. Schuhe) wird gestellt und gewaschen
Der Einsatz erfolgt während der Öffnungszeiten des Bistros von Montag bis Freitag zwischen 15:00 und 19:00 Uhr

Ihr Profil

gerne berufserfahren in der Gemeinschaftsverpflegung
serviceorientiert
teamfähig, belastbar und flexibel
freundlich im Umgang mit Kundinnen und Kunden / Koleginnen und Kollegen

Weitere Informationen

Diese Stellenanzeige auf unserer Website
Ausschreibung_Küchenhilfe_Krefeld_30_oder_39_Stunden.pdf, pdf (141 KB)

Bewerbung

Agnieszka Kielkowska
Personalwesen / Organisation

Kielkowska(at)stw-d.de

https://www.arbeiten-beim-studierendenwerk.de/studierendenwerk-vor-ort/studierendenwerk-duesseldorf
https://www.arbeiten-beim-studierendenwerk.de/studierendenwerk-vor-ort/studierendenwerk-duesseldorf
https://www.stw-d.de/ueber-uns/stellenangeboteausbildung/stellenangebote/
https://www.arbeiten-beim-studierendenwerk.de/fileadmin/user_upload/studierendenwerke/studierendenwerk_duesseldorf/Ausschreibung_K%C3%BCchenhilfe_Krefeld_30_oder_39_Stunden.pdf


Universitätsstr. 1
40225 Düsseldorf

0211-8111781

HINWEIS: Die Verantwortung für Inhalt und Richtigkeit der einzelnen Stellenanzeige obliegt ausschließlich dem jeweils
ausschreibenden Studierendenwerk. Wenden Sie sich bei inhaltlichen Fragen bitte direkt an die oben genannten Ansprechpersonen
des betreffenden Studierendenwerks.


